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20. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledo-
nien nach seinem Beitritt als assoziiertes Mitglied auf dem
37. Gipfel des Pazifikinsel-Forums im Oktober 2006 nun an
dem Forum teilnimmt;

21. begrüßt außerdem, dass Delegationen aus Ländern
der pazifischen Region Neukaledonien nach wie vor Besuche
auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delegatio-
nen aus Neukaledonien Mitgliedsländer des Pazifikinsel-Fo-
rums besuchen;

22. begrüßt ferner die kooperative Haltung der anderen
Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Neukaledonien,
seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und
seiner zunehmenden Beteiligung an regionalen und interna-
tionalen Angelegenheiten;

23. erinnert an die Unterstützung, die die Führer des Pa-
zifikinsel-Forums auf dessen im Oktober 2005 in Papua-Neu-
guinea abgehaltenen 36. Gipfel dem Bericht des Ministeraus-
schusses des Forums für Neukaledonien entgegenbrachten,
und die Rolle, die dem Ministerausschuss des Forums nach
wie vor dabei zukommt, die Entwicklungen in dem Gebiet zu
überwachen und ein stärkeres regionales Engagement zu för-
dern;

24. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien
zu entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen;

25. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Fra-
ge Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/107

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)137.

63/107. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des Tokelau betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker138,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle
die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen
und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesondere die Re-
solution 62/121 der Generalversammlung vom 17. Dezember
2007,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auch weiterhin bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-
kelau und von ihrer Bereitschaft, Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen Zugang zu dem Hoheitsgebiet zu gewäh-
ren,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den
Neuseeland gemeinsam mit den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, zur Entwicklung Tokelaus leistet,

unter Hinweis darauf, dass der durch Ausübung des allge-
meinen Erwachsenenwahlrechts auf Dorfebene gewählte All-
gemeine Fono (Rat), eine nationale gesetzgebende Körper-
schaft, 1996 eingesetzt wurde und im Juni 2003 die volle Ver-
antwortung für den Haushalt Tokelaus übernahm,

in Anbetracht dessen, dass Tokelau als kleines Inselho-
heitsgebiet die Lage der meisten noch verbleibenden Gebiete
ohne Selbstregierung veranschaulicht und als ein Beispiel ei-
ner erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Entkolonialisie-
rung für die Vereinten Nationen zu einem Zeitpunkt, zu dem
sie bestrebt sind, ihre Entkolonialisierungstätigkeit abzu-
schließen, von größerer Bedeutung ist,

unter Hinweis darauf, dass Neuseeland und Tokelau im
November 2003 die „Gemeinsame Erklärung über die Grund-
sätze der Partnerschaft“ unterzeichneten, in der die Rechte
und Pflichten der beiden Partnerländer erstmals schriftlich
festgehalten sind,

eingedenk dessen, dass der Allgemeine Fono auf seiner
Tagung im November 2003 nach eingehenden Konsultatio-
nen in allen drei Dörfern beschloss, mit Neuseeland offiziell
die Möglichkeit der Selbstregierung in Form einer freien As-
soziierung zu prüfen, und dass er im August 2005 beschloss,
auf der Grundlage des Entwurfs einer Verfassung für Tokelau
und eines Vertrags über die freie Assoziierung mit Neusee-
land ein Referendum über die Selbstregierung abzuhalten,

1. vermerkt, dass Tokelau und Neuseeland sich zum
langfristigen Nutzen des Volkes von Tokelau nach wie vor
entschlossen für die weitere Entwicklung Tokelaus einsetzen,
unter besonderer Berücksichtigung der weiteren Entwicklung
von Einrichtungen auf jedem der Atolle, die ihren derzeitigen
Anforderungen entsprechen;

2. vermerkt außerdem, dass Neuseeland stets das un-
eingeschränkte Recht des Volkes von Tokelau anerkennt, den
Akt der Selbstbestimmung dann zu vollziehen, wenn das
Volk von Tokelau dies für angebracht hält; 

137 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
138 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. X.
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3. begrüßt die maßgeblichen Fortschritte, die in Rich-
tung auf die Übertragung der Machtbefugnisse auf die drei
Taupulega (Dorfräte) erzielt wurden, insbesondere dass die
Machtbefugnisse des Administrators mit Wirkung vom 1. Juli
2004 an die drei Taupulega delegiert wurden und dass jeder
Taupulega von diesem Zeitpunkt an die volle Verantwortung
für die Verwaltung aller seiner öffentlichen Dienste übernom-
men hat; 

4. erinnert daran, dass der Allgemeine Fono im No-
vember 2003 nach eingehenden Konsultationen in allen drei
Dörfern und einer Tagung des Sonderausschusses für die Ver-
fassung Tokelaus beschloss, mit Neuseeland offiziell die
Möglichkeit der Selbstregierung in Form einer freien Assozi-
ierung zu prüfen, und dass daraufhin gemäß dem Beschluss
des Allgemeinen Fono Gespräche zwischen Tokelau und
Neuseeland geführt wurden;

5. erinnert außerdem daran, dass der Allgemeine Fono
im August 2005 beschloss, auf der Grundlage des Entwurfs
einer Verfassung für Tokelau und eines Vertrags über die
freie Assoziierung mit Neuseeland ein Referendum über die
Selbstregierung abzuhalten, und nimmt davon Kenntnis, dass
der Allgemeine Fono Regeln für das Referendum erlassen
hat;

6. anerkennt die Initiative Tokelaus, einen strategi-
schen Wirtschaftsentwicklungsplan für den Zeitraum 2007-
2010 auszuarbeiten;

7. anerkennt außerdem das stete, konsequente Engage-
ment Neuseelands, die sozialen und wirtschaftlichen Bedürf-
nisse des Volkes von Tokelau zu decken, sowie die Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit seitens des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen;

8. anerkennt ferner, dass Tokelau auch weiterhin der
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bedarf;

9. erinnert mit Befriedigung an die Einrichtung und die
Tätigkeit des Internationalen Treuhandfonds für Tokelau zur
Unterstützung der künftigen Entwicklungsbedürfnisse To-
kelaus und fordert die Mitgliedstaaten sowie die internationa-
len und regionalen Organisationen auf, Beiträge an den Fonds
zu entrichten und so diesem jungen Land mit praktischer Un-
terstützung dabei behilflich zu sein, die Probleme zu meis-
tern, die sich aus seiner geringen Größe, seiner Isolation und
seinem Mangel an Ressourcen ergeben;

10. begrüßt die Zusicherung der Regierung Neusee-
lands, dass sie ihre Verpflichtungen gegenüber den Vereinten
Nationen im Hinblick auf Tokelau erfüllen und den frei zum
Ausdruck gebrachten Wünschen der Bevölkerung Tokelaus
im Hinblick auf seinen künftigen Status nachkommen wird;

11. begrüßt außerdem die kooperative Haltung der an-
deren Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Tokelau
und ihre Unterstützung für seine wirtschaftlichen und politi-
schen Bestrebungen und seine zunehmende Beteiligung an
regionalen und internationalen Angelegenheiten;

12. fordert die Verwaltungsmacht und die Organisatio-
nen der Vereinten Nationen auf, Tokelau bei seiner weiteren
Entwicklung auch künftig Hilfe zu gewähren;

13. begrüßt die Maßnahmen, die die Verwaltungsmacht
ergriffen hat, um dem Generalsekretär Informationen über die
politische, wirtschaftliche und soziale Situation Tokelaus zu
übermitteln;

14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den beträcht-
lichen Fortschritten bei der Aushandlung des Entwurfs einer
Verfassung durch Neuseeland und Tokelau sowie von den
Entscheidungen zu den Vorschlägen betreffend nationale
Symbole durch Tokelau und von den Schritten, die Tokelau
und Neuseeland ergriffen haben, um dem Entwurf eines Ver-
trags über die freie Assoziierung als Grundlage für einen
Selbstbestimmungsakt zuzustimmen;

15. stellt fest, dass bei einem im Februar 2006 abgehal-
tenen Referendum zur Bestimmung des künftigen Status To-
kelaus die vom Allgemeinen Fono festgelegte Zweidrittel-
mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen für die Ände-
rung des Status Tokelaus als von Neuseeland verwaltetes Ge-
biet ohne Selbstregierung verfehlt wurde;

16. nimmt außerdem Kenntnis von dem anschließenden
Beschluss des Allgemeinen Fono, vom 20. bis 24. Oktober
2007 ein weiteres Referendum zur Bestimmung des künftigen
Status Tokelaus durchzuführen;

17. lobt die professionelle und transparente Durchfüh-
rung der von den Vereinten Nationen überwachten Referen-
den im Februar 2006 und Oktober 2007;

18. stellt fest, dass auch bei dem im Oktober 2007 abge-
haltenen Referendum die vom Allgemeinen Fono festgelegte
Zweidrittelmehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen für
die Änderung des Status Tokelaus von einem von Neuseeland
verwalteten Gebiet ohne Selbstregierung zu einem in freier
Assoziierung mit Neuseeland stehenden selbstverwalteten
Gebiet verfehlt wurde;

19. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Allgemei-
nen Fono, wonach die Prüfung jedes weiteren Aktes der
Selbstbestimmung durch Tokelau zurückgestellt wird und
Neuseeland und Tokelau ihre Aufmerksamkeit wieder ver-
stärkt darauf richten werden, die grundlegenden Dienstleis-
tungen und Infrastruktureinrichtungen auf den Atollen To-
kelaus zu verbessern und zu stärken, damit das Volk von To-
kelau eine höhere Lebensqualität genießen kann;

20. begrüßt es, dass sowohl Tokelau als auch Neusee-
land entschlossen sind, die Zusammenarbeit im Interesse To-
kelaus und seines Volkes fortzusetzen, unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes des Rechts auf Selbstbestimmung;

21. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Fra-
ge Tokelaus, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzuset-
zen und der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung darüber Bericht zu erstatten.


